
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER FIRMA 
CONNECT KOMMUNIKATIONSSYSTEME GMBH 

 
§ 1 Allgemeines 
(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers 
Connect erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 
vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware 
oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. 
Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine 
Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 
(2) Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur 
wirksam, wenn die Firma Connect sie schriftlich bestätigt. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsschluß 
(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und 
unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen 
bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder 
fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers.  
(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige 
Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wird. 
(3) Die Verkaufsangestellten des Verkäufers sind nicht befugt, 
mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen 
zu geben, die über den Inhalt eines schriftlichen Vertrages 
hinausgehen. 
 
§ 3 Preise 
Die in den jeweils gültigen Preislisten ausgewiesenen Preise 
verstehen sich rein netto,  zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils 
gültiger Höhe. 
Angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- 
und Vertriebskosten für Lieferungen, die drei Monate oder später 
nach Vertragsabschluß erfolgen, bleiben vorbehalten. 
Die Lieferungen und Leistungen erfolgen zu den Preisen und 
Bedingungen der schriftlichen Auftragsbestätigung. 
Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert 
berechnet. 
Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Lager 
Mainz ausschließlich Verpackung, Transportversand und 
Installation. 
Die Transportverpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet, 
Connect übernimmt die Entsorgung, soweit das 
Verpackungsmaterial vom Empfänger auf eigene Kosten 
zurückgesandt wird. 
Anderenfalls geht die Verantwortung bezüglich der Entsorgung und 
der Beachtung der Vorschriften der Verpackungsordnung auf den 
Empfänger über. 
 
§ 4 Liefer- und Leistungszeit 
(1) Liefertermine und Fristen, die verbindlich oder unverbindlich 
vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. Richtige und 
rechtzeitige Selbstbelieferung des Verkäufers ist vorbehalten. 
(2) Liefer- und Leistungsverzögerung aufgrund höherer Gewalt und 
aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören 
insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnung u. s. w., 
auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren 
Unterlieferanten eintreten -, hat der Verkäufer auch bei verbindlich 
vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie 
berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die 
Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz 
oder teilweise von dem Vertrag zurückzutreten. 

(3) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 
Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die 
Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 
(4) Gerät der Verkäufer in Lieferverzug, muß der Käufer ihm eine 
angemessene Nachfrist setzen. Nach Ablauf dieser Nachfrist darf er 
vom Abschluß insoweit zurücktreten, als die Ware bis zum 
Fristablauf nicht als versandbereit gemeldet ist. Der Käufer darf 
Teillieferungen und Teilleistungen nicht zurückweisen. 
Teilleistungen, bzw. Teillieferungen gelten im Bezug auf 
Gewährleistung, Gefahrenübergang als selbständige Leistungen. 
(5) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter 
Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, 
hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe 
von ½ % für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt 
jedoch höchsten bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug 
betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf 
zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. 
(6) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des 
Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Käufers voraus.  
(7) Ist zwischen dem Verkäufer und dem Käufer vereinbart, daß eine 
Installation durch den Verkäufer erfolgt, dann ist diese Installation 
als durchgeführt anzusehen, wenn die gelieferten Produkte gemäß 
der Spezifikation arbeiten. Beide Seiten können eine Abnahme 
verlangen. 
Wird die Installation durch ein vom Käufer zu stellendes Teil oder 
eine Leistung zu dem angegebenen Installationsdatum nicht 
möglich, verfügbar oder betriebsbereit, so gilt die Installation am 
Tage der Lieferung der Produkte als durchgeführt. 
 
§ 5 Gefahrenübergang 
(1) Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die 
den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder 
zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Falls 
der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht 
die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer 
über. 
 
§ 6 Gewährleistung und Mängelrüge 
(1)Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser 
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Sollten 
sich Beanstandungen trotz größter Aufmerksamkeit ergeben, so 
sind gemäß § 377 HGB offensichtliche Mängel unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware, 
verdeckte Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung geltend zu 
machen, anderenfalls gilt die Ware als genehmigt. 
(2)Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter 
Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Bei 
dem Verkauf gebrauchter Güter wird die Gewährleistungsfrist ganz 
ausgeschlossen. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit 
das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen 
für Bauwerke), § 479 Abs. 1 GBG (Rücktrittanspruch) und § 634 a 
Abs. 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt. Vor 
etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 
(3)Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen 
Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des 
Gefahrenübergang vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich 
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder 
Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung 
innerhalb angemessener Frist zu geben. 
(4)Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet 
etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten 
oder die Vergütung mindern. Ersatz für vergebliche Aufwendungen 
kann der Besteller nicht verlangen. 



(5) Mängelansprüche bestehen nicht bei unerheblicher Abweichung 
von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder 
Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrenübergang 
infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 
Bauarbeiten und ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund 
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht 
vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten 
unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen 
vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden 
Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.  
(6) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die 
von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die 
Niederlassung des Bestellers verbracht worden sind, es sei denn, 
die Verbringung entspricht ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
(7) Rücktrittansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur 
insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinaus gehenden 
Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des 
Rücktrittsanspruchs des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner 
Absatz 6 entsprechend. 
(8) Weitergehende oder andere als die hier in §6 geregelten 
Ansprüche des Bestellers gegen uns und unsere Erfüllungshilfen 
wegen eines Mangels sind ausgeschlossen. 
(9) Im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder im 
Falle der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware 
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs im Sinne von § 444 BGB 
(Erklärung des Verkäufers, dass der Kaufgegenstand bei 
Gefahrübergang eine bestimmte Eigenschaft hat und dass der 
Verkäufer verschuldensunabhängig für alle Folgen ihres Fehlers 
einstehen will) richten sich die Rechte des Bestellers ausschließlich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 
(1) Der Verkäufer behält das Eigentum an den gelieferten Produkten 
bis zur vollständigen Bezahlung. Der Verkäufer ist berechtigt, von 
dem Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung zurückzubehalten, 
wenn der Kunde seinen Verpflichtungen aus diesem oder anderen 
Verträgen nicht nachkommt. Weitergehende Rechte vom Verkäufer 
auf Schadensersatz werden hierdurch nicht ausgeschlossen. 
(2) Der Kunde darf die gelieferten Produkte vor Bezahlung aller 
vereinbarten Forderungen weder verpfänden noch zur Sicherung 
übereignen. Über anstehende Pfändungen, Beschlagnahmungen 
oder sonstige Gefährdung hat der Kunde Connect unverzüglich zu 
benachrichtigen. 
(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu 
veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Die aus dem 
Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, 
unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden 
Forderungen, tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem 
Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn 
widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für 
dessen Rechnung in eigenem Namen einzuziehen. 
(4) Der Verkäufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des 
Käufers gegen Diebstahl-, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige 
Schäden zu versichern, sofern nicht der Käufer selbst die 
Versicherung nachweislich abgeschlossen hat.  
 
§ 8 Zahlung 
(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des 
Verkäufers 10 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar.  

Der Verkäufer ist berechtigt, trotzt anders lautender Bestimmung 
des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden 
anzurechnen und wird den Käufer über die Art der erfolgten 
Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen 
entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst 
auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die 
Hauptforderung anzurechnen. 
(2) Eine Zahlung gilt erst dann als Erfolg, wenn der Verkäufer über 
den Betrag verfügen kann. Der Verkäufer behält sich vor, nur gegen 
Vorkasse zu liefern. Das Recht, Forderungen abzutreten, bleibt 
vorbehalten. Wechsel oder Schecks werden nur nach Vereinbarung 
entgegengenommen. 
Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem 
betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 8% über dem 
Basiszins (bei Unternehmen) oder 5% über dem Basiszins (bei 
Verbrauchern) zu verlangen. 
 (3) Wenn dem Verkäufer Umstände bekanntwerden, die die 
Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere einen 
Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem 
Verkäufer andere Umstände bekanntwerden, die die 
Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer 
berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er 
Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Fall 
außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu 
verlangen. 
(4) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder 
Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend 
gemacht werden nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt worden und unstreitig sind. Zur 
Zurückbehaltung ist der Käufer jedoch auch wegen 
Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.  
 
§ 9 Konstruktionsänderungen 
Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit 
Konstruktionsänderungen vorzunehmen, er ist jedoch nicht 
verpflichtet, derartige Änderungen auch an den bereits gelieferten 
Produkten vorzunehmen. 
 
§ 10 Schutzrecht 
Der Käufer, bzw. der Empfänger verpflichtet sich, bei 
Weiterverarbeitung oder Veräußerung keine fremden Schutzrechte 
(Patente, Lizenzen, Warenzeichen etc.) zu verletzen.  
 
§ 11 Geheimhaltung 
Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, 
gelten die dem Verkäufer im Zusammenhang mit Bestellungen 
unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich. 
 
§ 12 Haftungsbeschränkung 
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus 
Verschulden bei Vertragsschluß und aus unerlaubter Handlung sind 
sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- 
bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Dies gilt auch 
für Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, allerdings nur 
insoweit als der Ersatz von mittelbaren oder Mangelfolgeschäden 
verlangt wird, es sei denn, die Haftung beruht auf einer Zusicherung, 
die den Käufer gegen das Risiko von solchen Schäden absichern 
soll. Jede Haftung ist auf den bei Vertragsschluß vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, jedoch höchstens auf einen Betrag bis zu einer 
Höhe von Euro 5.000,00 In jedem Fall unberührt bleiben eine 
Haftung des Verkäufers nach dem Produkthaftungsgesetz und 
sonstige Ansprüche aus Produzentenhaftung. 
 
§ 13 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 



(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. 
(2) Soweit der Käufer Vollkaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, ist Mainz 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten. 
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, an 
Stelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige 
Regelung zu treffen, die den wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke 
ausfüllt.  


